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 Veröffentlicht am 26.07.1995

Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

B-VG Art131a;

FinStrG §152 Abs1;

FinStrG §93;

Rechtssatz

Geht eine Durchsuchung über die im Hausdurchsuchungsbefehl enthaltene Durchsuchungsanordnung hinaus, so

stellt dies nicht einen Vollzug des Hausdurchsuchungsbefehles dar. Vielmehr ist ein solches Überschreiten der

Durchsuchungsanordnung als Ausübung unmittelbarer nanzstrafbehördlicher Befehlsgewalt und Zwangsgewalt mit

einer sogenannten Maßnahmenbeschwerde iSd § 152 Abs 1 Satz 1 FinStrG, zweite Alternative, zu bekämpfen.
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